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A lle  R e c h te  V o rb e h a lte n

Die Errichtung y o i i  Architektenkainmern
Vortrag, gehalten im Architekten-Verein

vom
Kammergerichtsrat Dr. B oetlike

M eine hochverehrten Horren! Der Gedanke. Architoktenkamm ern 
zu errichten, ha t in der gesam ten Privatarchitektenschaft, wie ich 

wohl sagen kann, eine zündende W irkung ausgeübt. Man verspricht 
sich von den Architektenkam m ern die E rfüllung so mancher W ünsche, 
die bisher von den P rivatarchitek ten  geäußert worden sind, sowie die 
B eseitigung mancher Mißstände, die sich in der B aukunst, wie im 
Bauwesen überhaupt gezeigt haben, und man erw artet, daß eine 
freiere Bahn für die B etätigung kU ustlerischen'Geistes geschallen werde.

W ie der Gedanke entstanden ist, das läß t sich schwer feststellen. 
E r w urzelt meines E rachtens in der volkswirtschaftlichen Entwicke
lung der Staaten. Die Berufsstände haben in den letzten Jahrzehnten  
überall die Neigung zum Zusammenschluß gezeigt. Sie wollen da
durch nicht nur in sich selbst F estigkeit erzielen, sondern auch E in
fluß auf das öffentliche Leben im Rahmen der Berufsangelegenheiten 
gewinnen. E s g ib t je tz t  kaum noch einen Beruf, dessen Angehörige 
sich nicht zusammengeschlossen haben.

Dieser Zusammenschluß is t zunächst nur ein privatrecbtlicher. 
In  dieser Form  kann er aber nur eine verhältnism äßig schwache W ir
kung ausüben. E s fohlt diesen privatrechtlich organisierten Vereinen 
nam entlich die Anerkennung des Staates und der erforderliche Ein
fluß auf außenstehende Kreise. Eine Anzahl von Borufen is t denn 
auch bei uns schon auf öffentlichrechtlicher Grundlage durch Gesetz 
orgauisiert worden. Dio so gebildeten Berufskorporationen nennt man 
Kammern, Berufskammern. So bestehen bereits Handelskammern, 
Landw irtschafts-, Handw erks-, A nw alts-, Aorzte- und Apotheker
kammern. Zahlreiche andere B eru fo ' streben die Kammerbildung an; 
ich nenne vor allem die D ip l o m - I n g e n i e u r e ,  die sich neuerdings zu 
einem V erein deutscher Diplom-Ingenieure zusammengeschlossen haben, 
in dessen Program m  auch die B ildung von Ingenieurkam m ern auf
genommen is t; ich nenne dann die R e d a k t e u r e ,  Z a h n ä r z t e ,  T i e r 
ä r z t e  und die P r i v a t a n g e s t e l l t e n .  Besonders charakteristisch 
scheint es m ir zu sein, daß neuerdings sogar die g e r i c h t l i c h e n  
T a x a t o r e n  dam it umgehen, eine sogenannte Gutachterkam m er zu 
bilden, um auf dioso W eise den M ißbräuchon im Schätzungswesen 
entgegenzutreten; namentlich wünschen die Taxatoren auch die E hren
gerichtsbarkeit.

Bei den A rchitekten hängt der Gedanke der KammerbildüDg frag
los m it dem S c h u tz e  d e r  B e r u f s b e z e i c h n u n g  zusammen. Die 
Notwendigkeit eines solchen Schutzes verkennt kaum ein Kundiger. Man 
is t sich darüber nur noch unklar, ob ein solcher Schutz möglich ist, 
und ob tunlich, falls er möglich sein sollte. Die Frage, ob die Be
rufsbezeichnung „A rchitek t“ geschützt werden kann, is t  schon vor 
vielen Jah ren  an mich heraugetreten. und ich habe deshalb den Ge
danken erwogen, ob denn die Berufsbezeichnung wirklich geschützt 
werden k a n n . Ich  bin zunächst zu einer Verneinung dieser Frage 
gekommen. Es wäre ja  an und für sich etwas leichtes, ein Gesetz 
zu machen und in das Strafgesetzbuch etwa einzufügen: „wer sich
die Bezeichnung A rch itek t' unbefugt beilegt, wird bestraft.“ Es 
würde auch nicht überm äßig schwer sein, allgemein zu bestimmen, 

im Sinne dieses Gesetzes sein soll. Aber die Sache 
P rivatarchitek ten anders als bei anderen Ständen, die in

bezug auf die Berufsbezeichnung geschützt sind; sie lieg t anders als 
z. B. bei den A erzten und Rechtsanwälten. E s fohlt an einom 
ä u ß e r l i c h  e r k e n n b a r e n  Merkmale des A rchitekten . W ürd e ein 
Gesetz bestehen, das die Bezeichnung „A rch itek t“ schützt, so w ürde 
man im Einzelfalle zunächst festzustellen haben, ob der Angeklagte 
A rch itekt im Sinne des Gesetzes ist. Diese F rage is t für den R ichter 
ohne Sachverständigen in den m eisten Fällen nicht zu lösen. W enn 
nuu wirklich der R ichter auch festste llte : der A ngeklagte is t nicht 

i A rchitekt, so würde doch in den m eisten Fällen eine Freisprechung er
folgen müssen, weil dem A ngeklagten nicht der Nachweis erbracht 
werden könnte, daß er sich bewußt war, nicht A rch itekt zu sein; 
der gu te  Glaube würde in den m eisten Fällen den A ngeklagten vor 
Strafe schützen. E s würde eine große R echtsunsicherheit entstehen, und den A rchitekten wäre n icht genützt.

Im weiteren Verlaufe der Erw ägungen bin ich deshalb dazu ge
kommen, daß zum Schutz der Bezeichnung „A rchitek t“ zunächst nötig 
ist, ein ä u ß e r l i c h  e r k e n n b a r e s  Merkmal für den Begriff' „A r
ch itek t“ zu schaffen, und dies führte zu dem Ergebnisse: Dio A r
chitektenkam m ern bilden das äußere M ittel, um den A rchitekten als 
solchen zu kennzeichnen. Es kom mt darauf an, nicht nur für deu Einzel
fall festzustellen : der Mann is t A rch itek t oder: der Mann is t n icht A r
chitekt. Dieso Entscheidung is t  vielmehr von vornherein ein für alle
mal zu treffon und in die Hand der Berufsgenossen zu legen, dio ohne
hin als Sachverständige für das G ericht allein in  F rage kämen. Dio 
Berufsgenossen sollen vereinigt werden in den Architoktenkam m ern, 
und wer zur A rchitektenkam m er gehört, der is t A rchitekt, Jeder, 
der zur A rchiteklonkam m er gehört, darf sich A rch itekt nennon, und 
alle übrigen werden bestraft, wenn sie sich unbefugt dioso Bezeich
nung beilegen. Ich habe die Architektenkam m orn nicht als das ein
zige M ittel angegeben. E s g ibt auch noch andere M öglichkeiten. 
Meine Gedanken habe ich in der Deutschen Bauzeitung im Jah re  1905 
(Nr. 100 vom 16. Dezember) näher ausgeführt und kann darauf verweisen.

Inzwischen ha t nun der S c h u tz  d e r  B e r u f s b o z e ic h n u n g e n  
im  B a u w e s e n  w e i t e r e  F o r t s c h r i t t e  g e m a c h t .  Zunächst weise 
ich darauf hin, daß in verschiedenen Fällen durch oberstrichterliche 
Entscheidung einzelnen untersag t worden ist, sich A rch itekten  zu nennen, 
auf Grund des G e s e t z e s  ü b e r  d e n  u n l a u t e r e n  W e t tb e w e r b .  Ich 
kann mich je tz t  leider nicht näher darüber auslassen, daß dieser 
Schutz nur ein unvollkommener ist. Ferner is t durch eine Novelle 
zur Gewerbeordnung vom Mai 1908 die Berufsbezeichnung „ B a u 
m e i s t e r “ geschützt. Ich  habe dies an dieser S telle vor ungefähr einem 
Jah re  e rö rtert und kann heute leider nur feststellen, daß sich seitdem 
die Kenntnis dieser Tatsache nicht auf weitere Kreise verbreitet hat. 
Die Führung  des T itels „B aum eister“ is t zurzeit eigentlich fast durchweg 
verboten Der B undesrat soll feststellen, w er sich Baum eister nennen 
darf. Dies is t bis je tz t  nicht geschehen. In Preußen dürfen zurzeit 
den B aum eistertitel nur diejenigen führen, denen er obrigkeitlich 
besonders verliehen ist.

Der Architektenkam m ergedanke ha t allmählich in weiteren Kreisen 
F ortsch ritte  gemacht, n icht nur im deutschen Inlande, sondern auch 
im A u s la n d e .  So is t  Ihnen ja  bekannt, daß auf dem 8. Internationalen
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A rchitektenkongreß in W ien 1908 beschlossen wurde, die A rch itekten
kammersache in die Hand zu nehm en; und in Anlehnung an diesen 
Beschluß ha t sich in W ien eine Z o u t r a l v o r e i n i g u n g  d e r  A r c h i 
t e k t e n  O e s t e r r e i c h s  gebildet, welche die Aufgabe hat, A rchitekten- 
kammern für den österreichischen S taa t ins Leben zu rufen. In 
Deutschland besteh t der B u n d  d e u t s c h o r  A r c h i t e k t o n ,  der 
ähnliche Ziele verfolgt. Auch er arbeitet darauf hin, die Berufsbe- 
zeichnung zu schützen. E r  ha t seine M itglieder verpflichtet, sich als 
A rch itekt B. d. A. (Bund deutscher Architekten) zu bezeichnen. E r 
glaubt, daß schon auf diese W eise, wenn sich allmählich m öglichst viele 
A rch itekten  ihm angeschlossen haben, ein Schutz de facto erreicht wird.

In Deutschland is t die Frage der Architoktenkam m ern auch von 
der V e r e i n i g u n g  B e r l i n e r  A r c h i t o k t e n  in die Hand genommon 
worden, und sie ha t in Verbindung m it dem A rchitokten-V eroin und 
dom Bunde deutschor A rchitekten beschlossen, eine Anzahl von M itgliedern 
zu einer Kommission zu vereinigen. Diese Kommission ha t im 
Ju n i d. J .  ge tag t und ha t einen Gesetzentw urf aufgestellt, der ja  in 
Ihren Händen ist. und den Sie auch in Ih rer V ereinszeitschrift wohl 
gelesen haben. Um nun das Schicksal dieses E ntw urfs, das er seit 
dem Jun i gehabt hat, kurz zu kennzeichnen, möchte ich hervorheben, 
daß der B u n d  d e u t s c h e r  A r c h i t e k t e n  in seiner B undessitzung im 
Septem ber in Bremen beschlossen hat, den Entw urf in Bausch und Bogen 
anzunehmen, und er ha t einen Ausschuß zu diesem Zwecke oingesetzt, 
um die Sache weiter zu verfolgen. D er V e rb a n d  d e u t s c h e r  A r c h i 
t e k t e n -  u n d  I n g e n i e u r - V e r e i n e  h a t sich in seiner le tz ten  V er
bandstagung ebenfalls m it der Sache beschäftigt und hat einen Ausschuß 
gewählt, um der nächsten Tagung Vorschläge zu machen. Dieser 
Ausschuß is t bereits in T ätigkeit getre ten  und ha t den E ntw urf durch
geprüft. E r  is t zu der Auffassung gekommen, daß der E ntw urf eine 
geeignete Grundlage bildet. E r ha t einige A enderungen vorgenommen, 
und ich werde nachher noch auf die einzelnen Aenderungen zurückkommen.

W enn ich nun an eine k u r z e  D a r s t e l l u n g  d e s  G e s e t z e n t w u r f s  
herangeho, so möchte ich zunächst der Auffassung entgogcntreton, 
daß ich dächte, dor E ntw urf müsse und werde m it allen Einzelheiten 
schließlich Gesetz werden. Man hä tte  auch auf andere W eise Vor
gehen können. Man hätte  sagen können: W ir wünschen Architekton- 
kammern auf der und der Grundlage, man hä tte  einzelne Gesichts
punkte angeben und der S taatsreg ierung dio A usarbeitung der E inzel
heiten überlassen können. Dann hä tte  aber dio Gefahr Vorgelegen, 
daß eingewendet worden w äre, man könne n icht übersehen, ob dio 
Arcliitektenkam m orn auf diesen Grundlagen sich überhaupt durch
führen lassen, und in welcher W eise sie wirken könnten. Deshalb 
war es zweckmäßiger, einen vollständigen Gesetzentw urf herzustellen, 
dam it man sehen kann, wie solche Architektenkam m ern in Zukunft 
sich gestalten  könnten und was ihre T ätigkeit sein würde. E s kom mt 
bei der E rö rterung  des Entw urfs n icht sowohl auf die E inzelheiten 
an, als vielmehr auf die leitenden G esichtspunkte, die ihm zugrunde 
liegen. Ich will mich auch deshalb nur auf wenige leitende Gesichts
punkte bei meinor D arstellung beschränken.

Die Architoktenkam m ern haben nach dem E ntw urf einen drei
fachen Zweck: sie sollen unm ittelbaren Einfluß gewinnen auf die 
Behörden und dadurch m ittelbar auf das Publikum ; sie sollen ferner 
in gewisser Beziehung unm ittelbar Einfluß ausüben auf das gesam te 
Publikum, auf das bauendo sowohl, wie auf das nichtbauende, und sie 
sollen schließlich einen maßgebenden Einfluß ausübon auf ihre M it
glieder. W as den Einfluß der Architektenkam m ern auf die B e h ö r d e n  
betrifft, so kann er ein mannigfacher sein. Zunächst können die 
Kammern dadurch Einfluß gewinnen, daß sie bei wichtigen Maßnahmen, 
die die B aukunst betreffen, gehört werden, und zwar kann es den 
Staatsbehörden zur Pflicht gem acht werden, in gewissen Beziehungen 
die Architektenkam m ern zu hören; es kann aber auch angeordnet 
werden, daß ihnen die Anhörung anheim gestellt oder empfohlen wird. 
Es g ib t schon je tz t  zahlreiche Gesetze, in denen bestim m t ist, die 
und die Borufskammer soll gehört werdon. Um ein Beispiel hervor- 
zuhebon: im Gesetz zum Schutz der Bauforderungen s teh t an ver
schiedenen Stellen: V or dieser und jen er Maßnahme is t die Hand
werkskammer zu hören. Selbstverständlich werden auch gerichtliche 
Gutachten von den Kammern zu ersta tten  sein, und es wird ihnen das 
Recht einzuräumen sein, A nträge an Behörden zu stellen. A nträge 
können zwar auch Privatvereino stellen, aber es is t  ein Unterschied, ob 
ein A ntrag  von einer privaten Vereinigung oder von einer anerkannten 
öffentlich-rechtlichen Berufsvereinigung stammt.

W as nun den unm ittelbaren Einfluß der Architektenkam m ern auf 
A u ß e n s t e h e n d e  betrifft, so sind es einige wenige Maßnahmen, die hier 
hauptsächlich in B etrach t kommen. Ich hebe hervor die ästhetische 
Prüfung von Bauwerken, dio in den §§ 4 und 5 des Entw urfs vor
gesehen ist. Ich muß aber gleich hinzufügen, daß der Ausschuß des 
Verbandes diese Bestimmungen erheblich geändort hat. E rhatbescb lossen, 
die §§ 3 bis 5 miteinander zu vereinigen und dem Paragraphen eine 
neue Fassung zu geben. Da die Fassung dieser Bestimmung noch 
nicht feststeht, so muß ich davon absehen. hier in eine genauere Be
sprechung der Bestim ungen einzutreten. Ich möchte nur hervorheben, 
daß die Bestimmungen über die ästhetische Prüfung der Bauwerke anders 
geordnet und die gegen sie geltend gemachten Bedenken beseitig t sind.

Ein w eiterer Punkt, der das bauendo Publikum unm ittelbar be
trifft, is t die G e b ü h r e n o r d n u n g .  Ih r Verband ha t bereits seit einer 
Reiho von Jah ren  bereits eine Gebührenordnung erlassen; aber diese 
is t eine Privatarbeit. Sie bindet zwar die M itglieder des Verbandes

insofern, als diese von Vereins wegen verpflichtet werden können, die 
Gebührenordnung bei ihren V erträgen zur G eltuug zu bringen. Der 
Auftraggeber, der B auherr oder wie man ihn nennen mag, is t aber an 
die Gebührenordnung nur gebunden, soweit er sich ihr unterworfen 
hat. I s t  nichts besonderes abgemacht, so g ilt die Gebührenordnung 
nur, soweit sio dio angemessenen und üblichen Sätze enthält. Das 
G ericht is t bei Anwendung der Gebührenordnung m it dieser Beschrän
kung völlig frei. In  der Fachpresse liest man öfter, daß die Gebühren
ordnung von höheren Gerichten von neuem anerkannt sei, und es 
wird dann große F reude darüber geäußert. Aber diese Freude muß 
ich etwas dämpfen. Denn jede gerichtliche Entscheidung g ilt nur für 
den einzelnen Fall. Das Reichsgericht kann z. B. entscheiden: „Der
Vorderrichtor ha t m it R echt angenommen, daß die Sätze der Gebühren
ordnung gerech tfertig t sind; ein R echtsirrtum  is t daher nicht erkenn
bar.“ W enn nun aber in einem anderen Falle der R ichter sag t: „Dio 
Gebührenordnung is t in diesem Fall nicht anwendbar“ , so kann das 
Reichsgericht nicht ohne weiteres sagen: „Das is t ein R e c h t s 
irrtu m “, weil sich die Frage, ob eine V ergütung üblich ist, auf t a t 
s ä c h l ic h e m ,  nicht auf rechtlichom Gebiote bewegt. Es is t ja a n z u e r -  
konnen, daß die Gebührenordnung sich einer hohen Anerkennung er
freut. Aber sie s teh t auf s c h w a n k e n d e m  R e c h ts b o d e n .  Eine von 
den Architektenkam m ern erlassene Gebührenordnung würde die N atur 
einer öffentlichen „Taxe“ haben, und ohne weiteres im m er dann gelten, 
wenn nichts anderes vereinbart ist. E ine solche Gebührenordnung zu 
erlassen, wird die Aufgabe der Architektenkam m ern sein.

Noch eine andere Aufgabe der Architektonkam m ern, — ein mehr 
nebensächlicher P unkt — is t dio, von den W e t tb e w e r b e n  eine Abgabe 
zu erheben. Diese Abgabe dient dem Zwecke, der übergroßen Sucht, 
W ettbew erbe auszuschreiben, einen Riegel vorzuschieben, und dem 
Zwecke, der Architektenkam m er, wenn von einem W ettbew erbe nicht 
abgesolion wird, wenigstens einen kleinen P rozentsatz zuzuwenden, 
dam it sio ihren Aufgaben gerecht worden kann. E s is t dabei der 
G esichtspunkt maßgebend, daß die Architektenkam m ern vieles für die 
A llgem einheit tun , und daß die M itglieder der A rchitektenkam m ern 
es vorzugsweise sind, die sich an den W ettbew erben beteiligen oder 
wenigstens sich in jüngeren  Jah ren  boteiligt haben.

Im Interesse der A llgem einheit liegt auch dio A usübung dor 
E h r e n g e r i c h t s b a r k e i t .  Daß eine E hrengerichtsbarkeit notwendig 
und nützlich ist, wird eigentlich von keiner Seite bestritten , und auch dio 
Gegner dor Arcliitektenkam m orn haben nichts vorgebracht, was gegen 
dio Ehrengerichtsbarkeit spricht. Ich kann mich hier m it dem kurzen 
Hinweis begnügen, daß dio Arcliitektenkam m orn Uber die Berufsehro der 
M itglieder wachen sollen, und es is t selbstverständlich, daß die M it
glieder einer Kammer, die so große Befugnisse erhält, in jed er H in
sicht, auch was die E hre anbetrifft, einwandfrei dastehon. Deshalb 
soll die E hrengerichtsbarkeit oingeführt werden.

Die Organisation der Architektenkam m ern is t die einer S e l b s t 
v e r w a l t u n g ,  überhaupt sind die Architektenkam m ern als Selbstver
w altungskörper anzusehen. D er S taa t h a t unendlich viele Aufgaben, 
dio Aufgaben mehren sich von Tag zu Tage, er is t nicht in der Lage, 
allen seinen Aufgaben m it eigenen K räften gerecht zu werden, er 
muß sie vielfach auf andere abwälzen, und zwar tu t  er es, indem er 
sich an die Selbstverw altungskörper wendet, und zwar n icht nur an 
Gemeinden, Provinzen usw., sondern auch an zahlreiche Genossen
schaften. Ich denke an die L andsch aften , Deichgenossenschafton, 
W assergenossenschafton, und was dergleichen mehr ist. An dieser S telle 
m öchte ich auch die D a m p f k o s s e l r o v i s io n s v o r e in e  erwähnen, ob
wohl sio eigentlich nicht solche Organisationen sind, wie w ir sie hier 
im Auge haben; ich erwähne sio deshalb, um ein Beispiel dafür zu 
geben, daß der S taa t sehr gu t in der Lage ist, seine öffentlich-recht
lichen Befugnisso sogar auf P r i v a t e  zu übertragen und daß er von 
dieser M öglichkeit auch Gebrauch gem acht hat. Die Dam pfkessel
revisionsvereine sind Privatvereine, aber ihre M itglieder sind befreit 
davon, ihre Kessel von staatlichen Beam ten revidieren lassen zu 
m üssen; die Yereino haben die Befugnis, die Revisionen durch die 
Beamten des Vereins vornehmen zu lassen. Dies ha t natürlich zur 
Folge, daß ein erheblicher Teil der B esitzer von Dam pfkesseln M it
glieder des Vereins werden. Ich möchte nur kurz erwähnen, daß 
der Dampfkesselrevisionsverein in Berlin über 6000 M itglieder zählt. 
Also man kann wohl annehmen, daß die größte Zahl aller Dam pfkessel
besitzer ihm angehört; und welche W irksam keit er en tfa lte t hat, kann 
man an seinem Haushaltplan sehen, der m it nahezu 150 000 M. jäh r
lich abschließt.*)

Also die Organisation der A rchitektenkam m ern is t die einer Selbst
verwaltung.**) Sie is t eine möglichst freie, es is t aber selbstverständ
lich, daß die Kammern dor S t a a t s a u f s i c h t  unterstehen. A ls S taa ts
aufsichtsbehörde is t die Zentralbehörde gedacht, also in Preußen würde 
die A ufsicht dem M inister der öffentlichen A rbeiten zukommen. F ür 
jede Kamm er wird ein besonderer Kommissar der Aufsichtsbehörde 
bestellt.

Pesonders schwierig is t die F rage: W e r kann M itglied der A r
chitektenkam m ern wordon? Die A jchitektenkam m ern sind gedacht 

' als eine B erufsorganisation der Privatarchitekten. Deshalb is t es zu
*) E s  sei bei d ieser G elegen h eit auch darauf h ingew iesen , daß dio B ahnpolizei bei P riva te isen b ah n en  den privaten  E iscn bah n gesellschaften  (Ibertragenist.**) E rst n euerdings hat das R eichsgerich t w ieder einm al ausgesprochen, das die L andw irtscbaftskam m ern staa tlich e  H oh eitsrech te  ausüben (R eich sgerichts-  E ntscheidungen  in Z iv ilsach en  Bd. 71, S. 44).
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nächst nötig, zu sageu: W e r  i s t  d o u u  n u n  e i g e n t l i c h  A r c h i t e k t ?  
Diese Frage löst § 10, welcher lau tet:

„Zur E intragung berechtig t is t jed er deutscho Roichsaugehörigo, 
der —  ohne Baugoworbetreibender oder gewerbsm äßiger Bauunter
nehm er zu sein — in selbständiger T ätigkeit und in einer vom Geiste 
der K unst oder der höheren Technik erfüllten W eise für eigene Rech
nung Hochbauten oder Teile von Hochbauten entwirft, je  nach Lage 
der Sache auch die Ausführung als V ertrauensm ann des Bauherrn 
le ite t und überw acht.“

E s sind in diesem Paragraphen eine ganze Iioiho von Merkmalen 
enthalten, die säm tlich gegeben sein müssen, wenn der Betreffende als 
A rch itekt im Sinne dieses Entw urfs angesehen werden soll. Ich kann 
nur einige hior hervorheben. Ich erwähne zunächst die S e l b s t ä n d i g 
k e i t .  Die Selbständigkeit schließt aus, daß auf Grund d ie s e s  P ara
graphen etwa ein A ngestellter eines M itgliedes Mitglied einer Archi- 
aoktenkammer wird. E s is t  ferner vorgesehen, daß B a u u n to r n e h m e r  
tusgoschlossen sind. Ich möchte an dieser S telle von vornherein dem 
hier und da beroits ausgesprochenen Gedanken ontgegentroten, als ob 
der E ntw urf die Baugewerbetreibenden minder hoch bew ertet als die 
eigentlichen Architekten. Davon kann gar nicht die Rode soin. Es 
handelt sich darum : Sind dio Baugeworbetreibenden A rchitekten oder 
sind sie es nicht? Sind sie keine A rchitekten , so können Sie nicht M it
glied werden, mag man den W ert ihrer A rbeit auch noch so hoch schätzen. 
Die Baugeworbetreibendon sind in der Regel keine Architokton. Denn 
zum Begriff und W esen des A rchitekten gehört auch, daß er bei den 
B auausführungen als M ittelsperson zwischen dem B auherrn und dem 
Bauunternehm er steht. E r is t Leiter dos Baues und is t der na tü r
liche Vertrauensm ann zwischen dem Bauherrn und zwischen dem 
Untornehm er. Zwischen diesen g ib t es eine ganze Reihe von 
natürlichen Gegensätzen, und da soll der A rch itekt M ittelsperson sein. 
Das freie künstlerische Schaffen is t nur dem möglich, der unabhängig 
von den m it den Bauunternehm ungen verbundenen geschäftlichen V er
hältnissen ist. Als weiteres Merkmal dos A rchitekten is t die K u n s t  
angegeben. E s is t A rch itek t jem and, der in einer vom Geiste der 
K unst oder der höheren Technik erfüllten W eise für eigene Rechnung 
Hochbauten oder Teile von Hochbauten entwirft. Man kann ja  be
kanntlich auch Hochbauten entwerfen, ohne daß man vom Geiste der 
K unst erfüllt ist. Selbstverständlich is t das nicht in dem Sinne ge
m eint, daß jedesm al ein hohes K unstw erk zustande kommen müsse, 
wonn ein Kammermitglied einen Bau aufführt; aber es muß sich doch 
ein A rch itekt in jedem  Falle vom Geiste der K unst leiten lassen und 
zu künstlerischer A rbeit fähig sein. Ob er immor ein hervorragendes 
Kunstw erk schafft, tu t  nichts zur Sache.

Nun is t  allerdings die Grenze zwischen den „reinen“ A rchitekten 
und zwischen den N ichtarchitekten keine so ganz scharfe Die Grenz- 
gobioto gehon ineinander über. W ollte man die Architektenkam m ern 
nur einfach bestehen lassen aus denen, die nach § 10 aufgenommen 
werden können, so würde manche H ärto entstehen. Um diese H ärten 
zu vermeiden, is t § 11 geschaffen, wonach auch a n d e r e  P e r s o n e n ,  
w-onn sie nur im baukünstlorischen Sinne wirken, in die A rch itekten
kammern aufgenommen werden können. Der Unterschied wird sein, 
daß ein „roiner“ A rch itekt aufgonommen worden m u ß , währond andere 
Architekten nur aufgenommen werden k ö n n e n .

Is t  nun aber die Architektenkam m or gezwungen, alle A rchitekten 
aufzunehmen, die wirklich A rchitekten sind, so muß auch eino Ge
währ dafür geschaffen werden, daß die Architektenkam m er ihre Be
fugnisse in richtiger W eise ausübt. Die Architektenkam m er muß alle 
diejenigen aufnehmen, die sich melden und die Bedingungen dos § 10 
erfüllen, und sie muß die Aufnahme derjenigen ablehnen, die die Be
dingungen dor §§ 10 oder 11 nicht erfüllen. E s is t nun hier die B e
sorgnis geäußert worden, daß ein Cliquenwesen, ein Klüngel, entstehen 
könne. Man fürchtet, daß gewisse K unstrichtungen unterdrückt werden 
könnten, daß, wenn junge K ünstler einer neuen'R ichtung sich melden, die 
alten H erren  sagen: Don nehmen wir nicht auf. Nun, das is t nicht 
dor Sinn des Gesetzentwurfs, und es sind eiue ganze Reihe von Be
stimmungen vorhanden, die scharf einem solchen M ißbrauch entgegen- 
wirkon sollen. Ich kann das nicht im einzelnen ausführen. Ich er
wähne nur, daß ein B e s c h w e r d e r e c h t  eingeführt is t, das sowohl den 
Zurückgewiesonen als auch bei Aufnahme eines M itgliedes dem S taa ts
kom missar zusteht. E s besteh t ein B e s c h w e r d e r a t  und als dritte  In 
stanz ein R e i c h s b e s c h w e r d e r a t ,  der dio E inheitlichkeit der R echt
sprechung gewährleisten soll. E in Beschw erderecht s teh t auch dem 
R e ic h s a u s s c h u s s o  d e r  A r c h i t e k t e n k a m m o r n  zu.

Der R e ic h s a u s s c h u ß  is t eine Behörde, die innerhalb der
Architektenkam m er die gemeinsamen Angelegenheiten der A rchitekten
kammern wahrzunehmen und auch besondere Funktionen hat, nam ent
lich ha t er eine Gebührenordnung zu erlassen. Dieser Reichsausschuß 
hat das Recht, Beschwerde einzulogen, weil man annimmt, daß
der Staatskom m issar nicht im mer die Personenkenntnis und Sach
kunde besitzt, um sofort zu entscheiden, ob sich die E inlegung einer Beschwerde empfiehlt.

Es is t dem Gedanken der Architektenkam m ern zum Vorw urf ge
m acht worden, daß der Begriff „A rchitek t“ nicht so scharf abgegrenzt 
werden könne. Nun, daß er so abgegrenzt werden kann, das, meine 
ich, zeigt der Entwurf. Daß hior und da Zweifel entstehen können,
is t n icht zu verwundern. Das kann nicht dazu führen, etwa aus
diesem Grunde die A rchitektenkam m ern überhaupt abzulehnen. F ü r 
die Berufsgenossen is t es in der Regel sehr leicht erkennbar, ob der

jenige, der sich meldet, wirklich A rch itekt is t oder nicht. E s is t 
nicht beabsichtigt, eine Prüfung einzuführen, sondern die Aufnahme 
is t in der W eise gedacht, wie sie heute schon in vielen Vereinon 
vollzogen wird. Vielo Vereine lassen sich von dom Aufzuuehmenden 
seine Arbeiten vorlegen und logen ihm Fragen vor, aus denen sie 
entnehm en können, weß Geistes Kind er ist, und danach fassen sie 
ihre Entschließungen. Der U nterschied is t im wesentlichen der, daß 
die Aufnahme in eine Architektenkam m er m it sehr vielen besonderen 
Garantien umgeben ist. Eine bestim m te Voibildung darf in keinem 
Falle gefordert werden.

Nun is t vielleicht manchem von Ihnen ganz besonders der § 1 7  
aufgefalleu, der von der F ü h r u n g  d e r  B e r u f s b o z e ic h n  u n g  
handelt: „Nur wer in die M itgliederliste einer Architektenkam m or 
eingetragen ist, darf sich A rch itekt nennen. W er sich unbefugt 
A rch itekt nennt, wird m it Geldstrafe bis zu 150 M. odor m it 
H aft bestraft.“ H ior finden Sie das verwirklicht, was ich vorhin 
sagte. W er A rch itekt is t und wer n icht A rch itekt ist, is t äußerlich 
erkennbar. W er eingetragenes Mitgliod ist, der g ilt als A rch itekt 
und darf sich nach dem Entw ürfe A rch itek t nennen. W er dagegen 
die Bedingungen des § 10 erfüllt, aber nicht in der M itgliederliste 
steht, darf sich nicht A rch itekt nennen. Aber gegen den Paragraphen 
ist, m it gewissem Rechte, ein erheblicher W iderspruch erhoben 
worden. Man sagt, mau dürfe diejenigen, die sich jahrzehntelang und 
in E hren A rch itekt genannt haben, nicht ohne weiteres vor den Kopf 
stoßen. Nun, ich kann das nicht so ohne weiteres anerkennen. Der 
B aum eistertite l z. B. is t vielen in E hren ergrauten Personen m it 
einem Federstrich abgesprochen worden.*) Ich erkenno aber sehr 
wohl an, daß derartiges in weiteren Kreisen des Publikums nicht 
günstig  aufgenommen wird, und ich kann nur als zweckmäßig be- 
griißon das, was die Verbandskom mission hier geändert ha t Sie hat 
die Berufsbezeichnung „A rchitek t“ wieder freigegeben und will nur 
verhindern, daß jem and, der nicht Kammermitglied ist, sich eine die 
Zugehörigkeit zur Kammer andeutendo Bezeichnung beilege. Sie will 
deshalb die Bezeichnung „K am m erarchitokt“ schützon. E s soll sich 
also derjenige, der in die M itgliederliste eingetragen ist, Kam m er
arch itek t oder ähnlich nennen dürfen, und wenn sich jem and, der nicht 
der Architektenkamm or zugehört, eino solche Bezeichnung beilegt, 
so wird er bestraft.

E s mag vielleicht manchem auf den ersten Blick die Bezeich
nung „K am m erarchitekt“ sonderbar erscheinen. Ich muß aber sagen, 
in den wenigen Tagen, seitdem  m ir die Aenderung bekannt geworden 
ist, habe ich mich schon dam it befreundet, und ich glaube, die neue 
Berufsbezeichnung wird sich sehr leicht beim Publikum oinloben, sie 
wird keineswegs sonderbar erscheinen und sich ebenso einbürgern 
wie dio B ezeichnungen Kam m erherr, Kam m ersänger u. a. Der Um
stand, daß es auch Kam m erjäger, Kam merdiener und Kammorjungforn 
gibt, daß also der Zusatz „Kammor“ bei Berufsbezeichnungen der 
verschiedensten Stände vorkommt, läß t erwarten, daß sich die neue 
Bezeichnung ganz besonderer P opularitä t erfrouen wird

Dor Entw urf hat, wie ich bereits gesag t habe, in weiteren 
Kreisen der A rchitektenschaft A nklang gefunden. E s bleibt mir 
jo tz t vor allen Dingen noch übrig, die K r i t i k  d o s  E n t w u r f e s  einer 
W ürdigung zu unterziehen. Ich kann m it G enugtuung foststellon, 
daß z. B. die Tagespresse sehr objektiv und nicht ablehnend be
rich te t hat. Von außenstehenden Kreisen is t  m ir auch violfach 
Zustim m ung zu dem Architektenkam m er-G edanken m itge teilt ¡worden. 
Aber, m. H., in der Fachpresse lindot sich hier und da W ider
spruch, und ich muß zu meinom Bedauern foststollen, daß dio 
Deutsche Bauzeitung, dio ja  zu den Privatarchitekten besonders nahe 
Beziehungon unterhält, sich als Gegner der Architoktenkam m ern be
kennt. Zu m einer G enugtuung muß ich aber berichton, daß dio 
Gründe, die sie anführt, jieineswegs solche sind, die man sehr zu 
fürchten braucht. Die H auptgründe dor D eutschen B auzeitung lehnen 
sich an Ausführungen an, die in Oesterreich von Gegnern dor 
Architektenkam m ern geäußert sind. Zu den Gründen, die die Deutsche 
Bauzeitung nicht aus Oesterreich hergenom m en hat, gehören zwei: der 
erste is t der, daß dio anderen Berufskammern sich nicht bew ährt 
hätten. Diese Behauptung wird aber ohne jeden Beweis hingestellt. 
Ich muß behaupten, daß gerado das Gegenteil der Fall ist. Die 
anderen Kammern haben sich bewährt. E s gibt, glaube ich, nur 
wenige Angehörige von Berufskammern, die deren Abschaffung haben 
wollen. Die Handelskammern z. B. haben sich bewährt, und die 
Landwirtschaftskam m ern erst recht. Von den Anwaltskam m ern 
habe ich vor kurzem  in der Deutschen R ichterzeitung die Aeußerung 
eines R ichters gelesen, die dahin geht, daß 1879 dor Anwaltschaft 
m it den Anwaltskammern mühelos die beste Organisation in den 
Schoß gefallen sei, die je  ein Stand gehabt habe. Selbst die Aorzto- 
kammern wünscht kaum jem and zu beseitigen. W as hier bemängelt 
wird, is t die Ehrengerichtsbarkeit. V iele A erzte haben die E hren
gerichtsbarkeit von vornherein nicht haben wollen, es is t daher nicht 
zu verwundern, wenn der W iderspruch noch lange nach E inführung 
der E hrengerichtsbarkeit nachwirkt. Die Ehrengerichtsbarkeit is t es 
aber gerade, die bei Architektenkam m ern am wenigsten angefochten 
wird. (Fortsetzung folgt)

*) V on befreundeter S eite  bin ich noch darauf aufm erksam  gem acht worden, daß auch der Schutz des T ite ls  „ P aten tan w alt“, der früher frei war, gegen  den lebhaften  W iderspruch der B ete ilig ten  ohne große S ch w ierigk eiten  durchgeftlhrt worden is t. (V ergl. R eich sg esetz  vom  13. A pril 1900, § 19.)
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1 8 W ochenschrift des A rch itekten-V ereins zu Borlin Sonnabend, 22. Janu ar 1910

Einige IlauptEegriffe der allgemeinen Volkswirtschaftslehre
Leitsätze zu den Vorträgen, die Professor Dr. von Wiese, Hannover, auf V eranlassung des Studienausschusses im Architekten-Verein zu Berlin gehalten hat

A. T e c h n ik  u n d  W i r t s c h a f t .
1. U n ter Technik (im engeren Sinne) verstehen wir die F ertig 

keiten, m it deren Hilfe die Menschen dio S ü ß e re  N a t u r  ihren Zwecken 
d i e n s t b a r  machen. Diese Zwecke sind w i r t s c h a f t l i c h e r  A rt.

2. Im Begriffe „W irtschaft“ lieg t eine doppelte Bedeutung: eine 
Süßere: V ersorgung der Menschen m it Sachgütern, und oino innere: 
m it m öglichst geringem Aufwande einen m öglichst großen N utzen zu 
erreichen (ökonomisches Prinzip).

3. Don A usgangspunkt für alle wirtschaftliche (und dam it auch 
für alle technische) BetStigung bilden dio B e d ü r f n i s s e ,  dio nach 
Umfang und Stärke, sowie in der zeitlichen Ordnung ihrer Befriedi
gung im Laufe der menschlichen K ultur eine Entwicklung aufweisen.

4. Wirtschaften bedeutet demnach, die äußeren Bedürfnisse der Men
schen planmäßig dem ökonomischen Prinzipe entsprechend zu befriedigen.

5. Da alle W irtschaftsführung zu einem großon Teile in der 
Organisation der Technik besteht, hängt die technische und w irtschaft
liche Entwicklung eng zusammen.

6. Dio technisch-wirtschaftliche Entw icklung beginut m it der 
frühsten W e r k z e u g b e n u t z u n g  (Beginn der A rbeit und der geistigen 
Schulung) (1.). Seitdom vollzieht sie sich in einor zusam m enhängen
den und fortschreitenden Vervollkommnung, deren w ichtigste Etappen 
bis zur antiken K u ltu r sind: Beginn der S e ß h a f t i g k e i t  und 
des höheren A c k e r b a u e s  (2), Z ä h m u n g  größerer Tiere zur Zucht, 
besonders der R in d e r  (3), Verwendung der M e ta l lo  zu W affen und 
W erkzeugen (Bronze und Eisou).

7. Dio Hellenen als dio E rben der asiatisch-ägyptischen Teohnik 
schufen m ehr don politischen und sozialon Ueborbau der Technik und 
suchten sie ästhetisch zu verklären, dauoben entwickelten sie außer 
den gewerblichen K ünsten den Stein- und Bergbau, sowie don Schiffs
bau. Die Röm er leisteten Großes im Straßen- und W asserbau (W asser
versorgung Roms), ihre B edeutung lag aber vor allem in der rech t
lichen und staatlichen Organisation des W irtschaftslebens.

8. Die eigentlicheFortbildung der älteren Technik gelang den Arabern.
9. Die Technik des M ittelalters machte F o rtsch ritte  in der E n t

wicklung des Handwerks (Baubütten, W ebereien, Schmiede, Schlosser, 
.Holzschnitzarbeiten usw.), fornor in der B enutzung der W asserkräfte, 
in der A usgestaltung dos Mühlenwosens und des Eisengewerbes. J e 
doch fehlte fast ganz die eigentliche Großtechnik.

10. Bis zur M itte des 18. Jah rhun derts  tlberwiegon Fam ilien
w irtschaft, Landwirtschaft, Klein- und M ittelbetrieb des Handwerks. 
Der M arkt bleibt vorwiegend ein rein lokaler.

11. Jedoch setzt  allmählich schon vom Beginn der neuen Zeit an 
die Verdrängung der rein handwerksmäßigen Routine durch die ratio
nelle Behandlung technischer Probleme ein. Seit Mitte des 18. Ja h r 
hunderts vollzieht sich dann die Entfaltung einer neuen, großen Epoche 
der Technik mit außerordentlich schnollon Fortschritten.

12. Diese Epoche zerfällt in drei Periodon: a) 1768 —1800: Spinn-, 
Dampfmaschine, Kokshochöfen usw.; b) 1840 — 1880: Eisenbahnbau, 
Kohlenbergbau größoren S tils, Textil-, E isen-, M aschinonindustrie; 
c) seit 1880: E lektrizitä tsindustrio . E lektrom etallurgie, Chornische In 
dustrie usw. (M aschinenzeitalter, Verkehrserleicbterung).

13. Dio F ortschritte  von Technik und W irtschaft stehen in Beziehun
gen der W echselw irkung zu der Entw icklung der Bevölkerungsbewegung.

14. Die Ziele für die Vervollkom m nung der Technik: E rsparnis 
m enschlicher A rbeitskraft, S teigerung in der G ütererzeugung und 
-Übertragung, gipfeln in dem Gesamtzwecko: wachsende Menscheu- 
massen am Loben zu erhalten.

15. Der Verbilligung der M aschinenprodukte s teh t jedoch die V er
teuerung der Lebensm ittel gegenüber.

16. Das eth isch-kulturelle Ziel, durch A usgestaltung von Maschinen 
und mechanischen Kräften die M enschen von niedrer und schwerer 
A rbeit zu entlasten, schiebt sich tro tz  beträchtlicher F ortsch ritte  im 
einzelnen immer wieder hinaus.

17. Dio moderne gewerbliche A rbeit (auf Grund des technisch
wirtschaftlichen F ortsch ritts) J ia t  teilweise das Selbstbewußtsein, die 
Lebensenergie und A rboitsfreudigkeit gehoben, jedoch au anderen 
Stellen durch zunehm ende Spezialisierung und A utom atisierung die 
Freude an der A rbeit verm indert. (Große M annigfaltigkeit m oderner 
technischer Arbeit.)

B. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e  G r u n d b e g r i f f e :
1. Im Begriff Volksw irtschaft zwei Elem ente: W irtschaften  (siehe 

oben) und der Einfluß der Gemeinschaften, insbesondere der Volks
gem einschaft auf jene Tätigkeit,

2. Psychologische Grundlagen des W irtschaftens: Triebe und Be
dürfnisse. Ziele alles W irtschaftens: äußere Bedürfnisse zu befrie
digen. — Existenz- und Kulturbedürfnisse. — Augenblickliche und 
zukünftige Bedürfnisse (Sparen, Versicherung). —- Differenzierung und 
Zunahme der Bedürfnisse. — Die Triebo als bleibende Dispositionen 
zum Handeln in einer bestimm ten R ichtung. W urzel triebe: Selbst- 
erhaltungs- und G eschlechtstrieb; abgeleitete, das w irtschaftliche

Handeln besonders beeinflussende: Tätigkeitstrieb, Anerkonnungs-, 
Rivalitätstrieb, vor allem (seit Entwicklung des Verkehrs) der Er- 
worbstrieb. — Eiufluß sittlicher Ideen auf das Triebleben.

(Einfluß des Erwerbstriebs auf Preisbildung, Einkommensvertei
lung, Zinsbildung; aber z. B. Familienwirtschaft.)

3. Grundbegriffe: G ü t e r  — Mittel der äußeren Bedürfnisbefrie
digung (nur konkrete Sachgüter): a) f r e i e ,  b) w i r t s c h a f t l i c h e  
G ü t e r  (d. h. im Verhältnis zum Bedarfo in beschränkten Mengen ver
fügbare Gütor). Zur Erwerbung wirtschaftlicher Güter A r b e i t  
(Kraftaufwendung zum Ueberwinden von Hindernissen bei der Be
dürfnisbefriedigung) notwendig. — Unter  den wirtschaftlichen Gütern 
werden unterschieden: a) G e n u ß g ü t e r  (Gebrauchs-oder Verbrauclis- 
giitor), b) P r o d u k t i o n s m i t t e l  o d e r  P r o d u k t i v g ü t e r .  Innerhalb 
der Produktivgüter: a) G r u n d  u n d  B o d e n ,  ff) K a p i t a l  (bewegliche 
Produktionsmittel.) — W e r t  is t das Maß, in dem ein wirtschaftliches Gut 
zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse für geeignet gehalten wird 
(Gebrauchswert). — P r o d u k t i o n  (Giiterhervorbringung durch mensch
liche Tätigkeit  [bloße Aneignung: Okkupation] und K o n s u m t i o n  
[Verbrauch].) (Die Beziehungen zwischen Bedürfnissen, Produktion 
und Konsumtion. Entwicklung der Produktionsl'ähigkeit das Ziel.) — 
V e r k e h r  (mittelbaro Beschaffung des Bedarfs durch Tausch und 
Kauf). (Dio Bedeutung des Verkehrs für das moderne W irtschafts
leben.) — W a r e  =  Gut als Gegenstand des Tauschverkebrs. T a u s c h 
w e r t  =  Fähigkeit eines Gutes, andere Güter gegen sich einzutauschen. 
P r e i s  ~  Tauschwert eines Gutes, ausgodrückt in Gold, dem a l l 
g e m e i n e n  Tauschmittol.

4. Arten dos (wirtschaftlichen) W e r t o s :  a) Subjektiver W e r t :
a) subjektiver Gebrauchswert: Bedeutung eines Gutes für don persön
lichen Nutzen eines W irtschaftsubjektes; ff) subjektiver Tauschwert 
(mittelbarer W ort) :  Bewertung nach dem Maße dessen, was sich ein 
Wirtschaftssubjekt mit Hilfe des Gutes durch Tauschen an anderen 
Gütern verschaffen kann, die unmittelbar zum Gebrauch dienen. —
b) Objektiver W e r t :  a) objektiver Gebrauchswert (technischer W ert):  
Befähigung eines Gutes, einen bestimmten äußeren Erfolg zu erzielen; 
ff) objektiver Tauschwort: Befähigung eines Gutes, im Tausche eine 
bostimmto Monge anderer (Verkehrs-) Güter zu erworben. (Versuche 
der Ableitung eines solchen objektiven Tausehworts bei S m i t h  und 
den Sozialisten.) Jedoch Herleitung des objoktiven Tauschwerts aus 
einem Kompromiß zwischen verschiedenen subjektiven Bewertungen. 
(Die psychische W urzel des W ertes  )

5. Begriff und W esen der V o lksw ir tsc haf t :  Wirtschaften nicht 
bloß eine individuelle, sondorn in hohem Maße auch eiue soziale An
gelegenheit. Volkswirtschaftslehre is t  die Wissenschaft von der O r g a 
n i s a t i o n  der gesellschaftlichen Verbände (innerhalb der Volksgesamt
heit) zu Wirtschaftszwecken. (1. Für  andere mit wirtschaften; 2. von 
anderen Güter durch Tausch und Kauf beziehen.) Vielheit von W i r t 
schaftseinheiten. Dio Volkswirtschaft is t  die soziale Ordnung der 
Wirtschaftseinheiten und ihrer Beziehungen zueinander. In  ihr t r i t t  
zum ökonomischen (vergl. Leitsatz A 4) das soziale Prinzip (Interessen 
der Gesamtheit maßgebend). (Prinzipieller Unterschied zwischen Volks
und Privatwirtschaft.)

6. Die Produktion is t  abhängig von den vorherrschenden Bedürf
nissen, den vorhandenen Gütermengen und don verfügbaren Arbeits
kräften. Der technische Prozeß der Güterherstellung wird zu einem 
wirtschaftlichen durch seine Unterordnung unter das wirtschaftliche 
Prinzip (Kalkulation und Spekulation). Dabei zwoi Gesichtspunkte: 
der volks- und der privatwirtschaftlicho.

P r o d u k t i v i t ä t  (Anforderung: höchste Ergiebigkeit) und R e n 
t a b i l i t ä t  (hoher Reinertrag für den Produzenten). (Das Problem 
ihres Ausgleichs.)

7. Technische Produktionsolemento: Natur  und Arbeit. W i r t 
schaftliche Produktionsfaktoren: L a n d  (räumliche Grundlage der P ro 
duktion), K a p i t a l  (dio produzierten, beweglichen Sachgüter) und 
A r b e i t  (das persönliche Element).

8. Die spezifische Organisation für die Produktion: Die U n t e r 
n e h m u n g  (d .h .  eine Wirtschaftsorganisation, in der produziert wird, 
um durch W eiterveräußerung des Produzierten einen Gewinn zu er
zielen). Voraussetzungen: Verkehr, Markt. — Dio Unternehmung 
eine Erwerbsorganisation (Gewinustreben des Unternehmers). Die 
kapitalistische Unternehmung der vollendetste Typus der Erwerbs
wirtschaft (Gegensatz: Hauswirtschaft, Genossenschaft).

L i t e r a t u r :  D ie  w issensch aftlich e  L iteratu r über „Grundbegriffe“ is t  zw ar  sehr um fangreich, zum eist aber sind es größere th eoretisch e W erke (besonders  der österreich ischen  Schule), die sich  m it ihnen beschäftigen . Am knappsten sind  die einleitenden A usführungen bei F u c h s ,  V olk sw irtsch aftsleh re  (Sam m lung  G öschen, L eipzig). E ingehender sind die in B etracht kom menden A bschnitte  bei E .v .  P h i l i p p o v i c h ,  Grundriß der politischen  O ekonom ie, e rster  Band, S. Aufl., i Tübingen 1909, H ohr. Zum Studium  der B egriffe im  einzelnen  em pfiehlt es  sich , in C o n r a d s  H andwörterbuch der S taa tsw issen sch a ften  (Jena, G ustav F ischer) j nachzusch lagen , dessen  3. A uflage  g eg en w ä rtig  in L ieferungen erscheint. Zum 1 eindringenderen Studium  der oben g estre ifteu  h istorischen  E ntw ick lungen  empfiehlt es sich , G ustav S c h m o l l e r s  Grundriß der a llg . V olk sw irtsch aftsleh re  (Leipzig, 
D uncker & Hum blot) zur H and zu nehmen.

Für die S ch rlftie itu n g  veran tw ortlich : B au rat 11. G u t h  in  B erlin  W. 67, BU low str. 35 
Carl H eym anns V er lag  in Berlin  W . 8, M auerstr. 43/44 -  G edruckt bei Ju liu s S itten feld , H of buchdrucker., Berlin  W . 8, M auerstr. 43,44 Nr. 4


